
 

 

 

Bestätigung des Feuerwerkserwerbs zu gewerblichen Zwecken 

 

Hiermit bestätige ich, dass der Erwerb von Silvester-Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 
ausschließlich für den gewerblichen Bedarf erfolgt. 

 

Hinweise: 
Der gewerbliche Umgang sowie der Handel mit Feuerwerksartikeln sind gemäß §14 des 
Sprengstoffgesetzes (SprengG) spätestens zwei Wochen vor Aufnahme der Tätigkeit 
schriftlich bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Durch den gewerblichen Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen unterliegen Sie der 
Aufsicht der zuständigen Behörden. 

Zudem sind die Bestimmungen der Gewerbeordnung zu beachten. Gegebenenfalls ist der 
Handel mit pyrotechnischen Erzeugnissen entsprechend in den Gewerberegistereintrag 
aufzunehmen. 

Feuerwerkskörper der Kategorie F2 dürfen außerhalb des Jahreswechsels nur mit einer 
Genehmigung nach §24 Abs. 1 der Ersten Sprengstoffverordnung (1. SprengV) verwendet 
werden. 

 

Firma: 

Name: 

Anschrift: 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

Bitte legen Sie eine Kopie Ihres Gewerbescheins sowie einen Altersnachweis in Papierform oder 
digital vor. 


